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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abge
ordneten zum Nationalrat Ing .. Murer und Genossen, Nr. 1~~/J, 
betreffend Tätigkeitsbericht des Rechnungshofes 1979 - Vieh
und Fleischkommission (Prüfung der Voraussetzungen für die Auf
nahme weiterer Märkte in die Richtmarktverordnung), beehre ich 

mich wie folgt zu beantworten: 

§ ~ Abs. 1 Viehwirtschaftsgesetz 1976 verpflichtet den Bundes
minister für Land- und Forstwirtschaft, durch Verordnung Vieh
und Fleischmärkte, die regelmäßig mit Schlachtrindern oder 
Schlachtschweinen oder Fleisch von solchen Tieren beschickt 
werden, besondere Bedeutung für den Absatz haben und von über-
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regionaler Bedeutung für die Preisbildung sind, zu Richtmärkten 
zu erklären .. 

Maßgebend für die Einbeziehung von Märkten in die Richtmarktver
ordnung ist daher nicht nur die Beschickung und die vorhandene 
oder nicht vorhandene Marktschwankung alleino 

Beim Markt Wr. Neustadt ist wohl die besondere Bedeutung für 
den Absatz gegeben, nicht jedoch ist dieser Markt von überregi
onaler Bedeutung für die Preisbildungo Die Preisbildung orien
tiert sich im Osten Österreichs weitestgehend am Wiener Markt. 

Mangels des Vorliegens aller gesetzlichen Voraussetzungen kann 
der Markt in Wro Neustadt daher nicht in die Richtmarktverord
nung aufgenommen werden. 

Beim 'Markt Wels' handelt es sich um keinen Markt, sondern um 
einen Privatschlachthof. Auf diesen findet daher nicht § 3 Abs. 
1, sondern § 3 Abso 3 /iehwirtschaftsgesetz Anwendung 0 Von der 
im § 3 Abso 3 Viehwirtschaftsgesetz enthaltenen Ermächtigung 
wird auch Gebrauch gemacht werden. Die Vorarbeiten für die Ver
pflichtung von Unternehmern von Schlachtstätten und Schlacht
höfen in die Preis- und Marktberichterstattung gestalten sich 
jedoch äußerst schwierig, weil die Umsatzmengen der einzelnen 
Unternehmer dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
nicht bekannt sind und unter Hilfeleistung durch andere Stellen 
erst mühsam eruiert werden müssen. 
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